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19. 3. 1951. 

Regierungsvorlage. 
Bundesgesetz vom über 

die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern 
mit Kraftfahrzeugen (Güterbeförderungs­

gesetz). 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Abschnitt I. 
Allgemeine Bestimmungen. 
Gelt u n g s b e r ei c h. 

§ 1. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
gelten für die gewerbsmäßige Beförderung von 
Gütern mit Kraftfahrzeugen des Straßenver­
kehrs durch Beförderungsunternehmungen und 
für den Werkverkehr mit solchen Kraftfahr­
zeugen. 

A n wen dun g s b e r e ich d e rg ewe r b e­
rechtlichen Bestimmungen. 

§ 2. Soweit dieses Bundesgesetz nicht besondere 
Bestimmungen trifft, gelten für die gewerbs­
mäßige Beförderung von Gütern mit Kraftfahr­
zeugen die Bestimmungen der Gewerbeordnung 
und des Kundmachungspatentes zur Gewerbe­
ordnung ohne Rücksicht auf die durch die Ver­
ordnung zur Einführung des Gesetzes über den 
Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen im 
Lande österreich vom 26. Juli 1938, Deutsches 
RGBl. I S. 949, eingetretenen Änderungen. Die 
Bestimmungen des Bundesgesetzes über außer­
ordentliche gewerberechtliche Maßnahmen, 
8GBL Nr. 30/1937, in der geltenden Fassung 
sind jedoch auf die gewerbsmäßige Beförderung 
von Gütern mit Kraftfahrzeugen nicht an­
zuwenden. 

Abschnitt 11. 
Besondere Bestimmungen über die Konzession. 

K 0 n z e s s ion s p fl ich t. 
§ 3. Die gewerbsmäßige Beförderung von 

Gütern mit Kraftfahrzeugen darf nur auf Grund 
einer Konzession ausgeübt werden (§ 1 c Abs. 3 
der Gewerbeordnung), sofern dieses Gesetz nicht 
anderes bestimmt (§ 4). 

Aus nah m e n von der K 0 n z e s s ion s­
pflicht. 

§ 4. (l) Eine Konzession nach § 3 oder die An­
meldung eines besonderen Gewerbes ist nicht 
erforderlich: , 

1. für die Beförderung von Postsendungen; 
bei Beförderung durch andere Unternehmen als 
die Post nur dann, wenn befugte Beförderungs­
unternehmer nicht zur Verfügung stehen; 

2. für die auf Grund einer Berechtigung für 
das Spediteurgewerbe (§ 1 a Abs. 1 lit. b Z. 32 
der Gewerbeordnung) ausgeübte Güterbeför­
derung (§ 5); 

3. für den Werkverkehr (§ 8); 

4. für die Beförderung des Gepäcks der Fahr­
gäste durch Unternehmungen für die Personen­
beförderung; 

5. für die Beförderungstätigkeiten von _ Eisen­
bahnunternehmungen 

a) in Ausübung des Rollfuhrdienstes -(Zu­
und Abstreifen der der Eisenbahn zur Be­
förderung übergebenen Stückgüter oder 
Behälter ["Container"] im Orts bereich des 
Versand- oder Bestimmungsbahnhofes oder 
in deren benachbarten Orten); -

b) bei Verwendung von Sonderanhängern, die 
für die Beförderung von Schienenfahr­
zeUßen auf der Straße eingerichtet sind; 

c) in Ausübung des Schienenersatzverkehrs 
bei Unterbrechung der Schienenwege in 
Fällen eines Notstandes, insbesondere auch 
eines Betriebsnotstandes. 

'(2) Eine Konzession nach § 3 ist nicht erfor­
derlich für die Güte~beförderung mit Kraftfahr­
zeugen, deren Eigengewicht im' betriebsfertigen 
Zustand 400 kg nicht übersteigt. 

B e r e c h t i gun gen des S p e d i t e u r-
gewerbes. 

§ 5. Auf Grund einer Berechtigung für das Spe­
diteurgewerbe dürfen land- und forstwirtschaft­
liche Erzeugnisse, Mahlprodukte, Holz, Kohle, 
Koks und Baustoffe in Mengen von weniger als 
1000 kg sowie andere Güter zu und von der 
Station eines Eisenbahn-, Schiffahrts- oder Luft­
schiffahrtsunternehmens oder zu und von den 
Lagern und Sammelstellen des Spediteurs beför­
dert werden, wenn der Spediteur die Güter mit 
Frachtbrief einem solchen Unternehmen im 
eigenen Namen zur -Beförderung zu übergeben 
hat oder im Frachtbrief als Empfänger der 
Güter angegeben ist. 

Vor aus set z u n gen für die E r t e i­
lung der Konzession. 

§ 6. (1) Die Konzession darf nur erteilt wer­
den, wenn: 

a) die Erfordernisse zum Antritt eines kon­
zessionierten Gewerbes (§ 23 Abs. 1 der 
Gewerbeordnung) erfüllt sind, 

b) der Bewerber den Befähigungsnachweis 
(Abs. 2) erbracht hat und 
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c) ein Bedarf nach der Gewerbeausübung vor­
liegt. 

'(2) Die Befähigung ist durm eine mindestens 
vierjährige praktische Betätigung nachzuweisen, 
die zum Erwerb der jeweils erforderlimen tech-· 
nischen und kaufmännischen Kenntnisse und Er­
fahrungen geeignet ist .. 

Verkehr über die Grenze. 
§ 7.(1) Die gewerbsmäßige Beförderung von 

Gütern mit Kraftfahrzeugen von Orten, die 
außer halb des Bundesgebietes liegen, in das Bun­
desgebiet oder durch das Bundesgebiet hindurm 
ist außer Inhabern von Konzessionen nam § 3 
auch Unternehmern gestattet, die nach den im 
Staate des Standortes ihres Unternehmens gelten­
den gesetzlichen Vorschriften zur Beförderung 
von Gütern mit Kraftfahrzeugen befugt sind und 
eine Bewilligung des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau für den Verkehr in 
oder durm das Bundesgebiet erhalten haben; 
eine Bewilligung ist jedoch nicht erforderlich, 
wenn eine anders lautende Anordnung nach 
Abs. 5 ergangen ist. 

(2) Diese Bewilligung wird für einzelne Güter­
beförderungen oder auf Zeit erteilt. Die Bewilli­
gung ist zu versagen, wenn (insbesondere auch 
im Hinblick auf die im Bundesgebiet bereits be­
stehenden Verkehrseinrichtungen) ein 'Bedürfnis 
für die beantragte Güterbeförde.rung nicht be­
steht; vor der Entscheidung über das Zutreffen 
dieser Voraussetzung ist das Bundesministerium 
für Verkehr und verstaatlichte Betriebe zu hören. 

(3) Nachweise über die Erteilung der Bewilligung 
nach Abs. 1 sind bei jeder Güterbeförderung über 
die Grenze mitzuführen und den Grenzorganen 
auf Verlangen vorzuweisen. 

'(4) Das Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau kann nachgeordnete Behörden, 
insbesondere auch Bundespolizeibehörden, gege­
benenfalls unter Beschränkungen hinsichtlich Zahl 
oder Umfang der zu' erteilenden Bewilligungen, 
ermäch tigen, die Bewilligungen nach Abs. 1 in 
seinem Namen und Auftrag zu erteilen. 

'(5) Das Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau kann anordnen, daß die gewerbs­
mäßige Beförderung von Gütern in oder durch 
das Bundesgebiet durch ausländische Unternehmer 
ohne die in Abs. 1 vorgeschriebene Bewilligung 
gestattet ist, wenn und insoweit der betreffende 
ausländische Staat in dieser' Hinsicht Gegenseitig­
keit einräumt oder wenn wirtsmaftliche Inter­
essen österreichs dies rechtfertigen. 

Abschnitt III. 
Bestimmungen über den Werkverkehr. 

Wer k ver k ehr. 
§ 8. (1) Werkverkehr liegt vor, wenn: 
1. die beförderten Güter zum Verbrauch oder 

zur Verwendung, Verarbeitung, Veredelung, 
Ausbesserung oder Reinigung im eigenen Betrieb 
oder zur gewerbsmäßigen Vermietung bestimmt 

sind oder zur Wiederveräußerung erworben oder 
in Kommission übernommen oder vom Unter­
nehmer erzeugt, gefördert oder hergestellt 
worden sind und 

2. die Beförderung zur Heranschaffung der 
Güter zum Unternehmen, ihrer überführung 
innerhalb des Unternehmens oder der Verbrin­
gung der Güter aus dem Unternehmen dient und 

3. das Kraftfahrzeug, mit dem die Beförderung 
durchgeführt wird, vom Unternehmer selbst oder 
seinen Angestellten bedient wird. . 

(2) Zum Unternehmen im Sinne des Abs. 1 
Z. 2 gehören auch alle Zweigniederlassungen, 
weiteren Betriebsstätten u. dgl. sowie die auch 
nur . vorübergehend betriebenen Arbeitsstellen 
(insbesondere Baustellen). 

(3) Als Werkverkehr gilt ferner unter der Vor­
aussetzung des Abs. 1 Z. 3 das Abschleppen der 
im Unternehmen verwendeten Fahrzeuge sowie 
die Beförderung von Gütern in besonders ein­
gerichteten Vorführungswagen zum aussmließ­
lichen Zweck der Werbung oder Belehrung. 

M eid e p f 1 ich t für den Wer k v e r­
kehr. 

§ 9. (1) Die Werkverkehr betreibenden Unter­
nehmen haben unbeschadet der Einhaltung der 
kraftfahrrechtlichen Vorschriften die im Werk­
verkehr verwendeten Kraftfahrzeuge hinsichtlidl 
Zahl und Art (Nutzlast) unter Angabe des 
Standortes, des Gegenstandes und des Umfanges 
des Unternehmens bei der für den Standort des 
Unternehmens (der Zweigniederlassung' oder 
weiteren Betriebsstätte) zuständigen Bezirksver­
waltungsbehörde anzuzeigen. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde prüft nach 
Anhörung der örtlich zuständigen Kammer der 
gewerblichen Wirtschaft, ob im Hinblick auf den 
Gegenstand und den Umfang des Unternehmens 
Werkverkehr im Sinne des § 8 angenommen 
werden kan,n, und stellt zutreffendenfalls, für 
jedes angezeigte Kraftfahrzeug gesondert, eine 
Bescheinigung mit den für die Kennzeichnung des 
Unternehmens und der im Werkverkehr ver­
wendeten Kraftfahrzeuge erforderlichen Angaben 
(Werkverkehrskarte) aus. 

{3) Ergibt die Prüfung nach Abs. 2, daß Werk­
. verkehr im Sinne des § 8 nicht oder nicht im 
angezeigten Umfang angenommen werden kann, 
so ist die Ausstellung der Werkverkehrskarten 
für die angezeigten Kraftfahrzeuge ganz oder 
zum Teil mit Bescheid zu verweigern. 

{4) Die Werkverkehrskarte ist bei jeder Güter­
beförderung im Werkverkehr mitzuführen. 

Abschnitt IV. 

Strafbestimmungen. 

§ 10. übertretungen der Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes werden nach den Strafbestim­
mungen der Gewerbeordnung geahndet. 
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Abschnitt V. 
Schluß- und Übergangsbestimmungen. 

B e s t ehe n d e B e r e c h t i g u: n gen. 
§ 11. (1) Bestehende BerechtigU:ngen zur ge­

werbsmäßigen Beförderung von Gütern mit 
Kraftfahrzeugen, deren Eigengewicht in betriebs­
fertigem Zustand 350 kg . übersteigt, gelten als 
Konzessionen nach § 3 dieses Bundesgesetzes. 

(2) Die Befugnisse zur Güterbeförderung auf 
Grund von Gewerbeberechtigungen. für das 
Spediteurgewerbe, die das in § 5 dieses Bundes­
gesetzes festgesetzte Ausmaß übersteigen, er­
löschen. Personen, die ihre Berechtigung für das 
Spediteurgewerbe vor dem Inkrafttreten der 
Verordnung des Bundesministers für Handel und 
Verkehr vom 31. März 1931, BGBL Nr . .109, 
über die Bindung des Gewerbes der Beförderung 
von Lasten mit Kraftfahrzeugen an eine Konzes­
sion, erlangt haben, haben jedoch Anspruch auf 
Erteilung einer Konzession nach § 3 dieses Bun­
desgesetzes, wenn sie binnen sechs Monaten nach 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes um diese 
Konzession unter Einhaltung der hiefür gelten­
den gesetzlichen 'Vorschriften ansuchen. Bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung über dieses An­
suchen darf die Güterbeförderung auf Grund der 
Berechtigung für das Spediteurgewerbe im bis­
herigen Umfang ausgeübt werden. 

(3) Für die Erteilung der Konzession im Ver­
fahren nach Abs. 2 ist die Erfüllung der in diesem 
Bundesgesetz oder in den im § 2 genannten 
Vorschriften enthaltenen Voraussetzungen nicht 
erforderlich; im Verfahren über die Erteilung 
dieser Konzession werden Stempelgebühren, Bun": 
desverwaltungsabgaben und Einverleibungs­
gebühren ,C§ 57 Abs. 7 des Handelskammer­
gesetzes) nicht eingehoben. 

Au f lös u ~ gei ne r K ö r per s c h af t. 
§ 12. Die Körperschaft, die zuletzt unter der Be­

zeichnung "österreichischer Kraftwagenbetriebs­
verband" in österreich gemäß §§ 9 und 10 des 
Gesetzes über den Güterfernverkehr mit Kraft­
fahrzeugen (Güterfernverkehrsgesetz) vom 
26. Juni 1935, Deutsches RGBl. I S. 788, Auf­
gaben des Reichskraftwagenbetriebsverbandes be­
sorgt hat, tritt in Liquidation. Ein allfällig ver­
bleibender Liquidationserlös fällt dem Bunde zu. 

S chi u ß b e s tim m u n gen. 
§ 13. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Mai 

1952 in Kraft. 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 

treten außer Wirksamkeit: 

3 

1. Die Verordnung des Bundesministers für 
Handel und Verkehr vom 31. März 1931, BGBL 
,Nr. 109, über die Bindung des Gewerbes der Be­
förderung von Lasten mit Kraftfahrzeugen an 
eine Konzession; -

2. die Verordnung zur Einführung des Ge­
setzes über den Güterfernverkehr mit Kraftfahr­
zeugen im Lande österreich vom 26. Juli 1938, 
Deutsches RGBl. I S. 949; 

3. das Gesetz über den Güterfernverkehr mit 
Kraftfahrzeugen (Güterfernverkehrsgesetz) vom 
26. Juni 1935,. Deutsches RGBL I S. 788; 

4. die Verordnung zur Durchführung des Ge­
setzes über den Güterfernverkehr mit Kraftfahr­
zeugen vom 27. März 1936, Deutsches RGBL I 
S. 320; 

5. die Verordnung über den Möbelfernverkehr 
mit Kraftfahrzeugen vom 4. August 1939, 
Deutsches RGBL I S. 1387; / 

6. die Verordnung des Reichsstatthalters in 
österreich, betreffend übergangsvorschriften und 
Ausführungsbestimmungen zur Einführung des 
Güterfernverkehrsgesetzes im Lande österreich, 
GBL f. d. 1.. ö. Nr. 304/1938; 

7. die Zweite Verordnung des Reichsstatt­
halters (österreichische Landesregierung), betref­
fend übergangsvorschriften und Ausführungs­
bestimmungen zur Einführung des Güterfern­
verkehrsgesetzes im Lande österreich, GBl. f. d. 
L. Ö. Nr. 524/1938; 

8. die Verordnung des Reichskommissars für 
die Wiedervereinigung österreichs mit dem 
Deutschen Reich, betreffend weitere Aus­
führungsbestimmungen zur Einführung des 
Güterfernverkehrsgesetzes in der Ostmark, 
GBL f. d. 1. Ö. Nr. 1103/1939; 

9. die Verordnung zur Einschränkung des 
Güterverkehrs mit Kraftfahrzeugen vom 6. De­
zember 1939, Deutsches RGBl. I S. 2410; 

10. die Ausführungsbestimmungen zu der 
Verordnung zur Einschränkung des Güter­
verkehrs mit Kraftfahrzeugen vom 16. Dezember 
1939, Deutsches RGBl. I S. 2436. 

§ 14. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für Handel und Wieder­
aufbau im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
sterium für Verkehr und verstaatlichte Betriebe 
betraut. Dieses Einvernehmen entfällt in Ange­
legenheiten von Güterbeförderungen in Entfer­
nungen von 65 km oder weniger, gerechnet m 
der Luftlinie vom Standort des Gewerbes. 

Erläuternde Bemerkungen. 
Der auf dem Gebiete des Güterverkehrs derzeit vorschriften des Gesetzes über den Güterfern­

bestehende Rechtszustand ist vielfach unbefrie- verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 26. Juni 1935, 
digend. Der Güterfernvetkehr wird durch die Deutsches RGBl. I S. 788, sowie die rein kriegs­
noch in Geltung stehenden deutschen Rechts- wirtschaftlichen Erfordernissen dienende Ver-
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ordnung zur Einschränkung des Güterverkehrs 
mit Kraftfahrzeugen vom 6. Dezember 1939, 
Deutsches RGBl. I S. 2410, geregelt, während auf· 
dem Gebiete des Güternahverkehrs die öster­
reichischen Rechtsvorschriften auch weiterhin in 
Geltung geblieben sind. Durch den vorliegenden 
Entwurf sollen diese Bestimmungen durch eine 
den gegebenen verkehrswirtschaftlichen Erforder­
nissen entsprechende einheitliche Regelung ersetzt 
werden. 

Eine wesentliche Aufgabe der Neuregelung des 
Güterverkehrsrechtes wurde darin erblickt, den 
unwirtschaftlichen Wettbewerb zwischen Schiene 
und Straße im Güterfernverkehr auszuschalten. 
Im deutschen Güterfernverkehrsgesetz wurde als 
Mittel zur Erreichung dieses Zieles die Einführung 
des staatlichen Genehmigungszwanges für Be­
förderungstätigkeiten über eine bestimmte Entfer­
nung hinaus gewählt. Der vorliegende Entwurf 
beschreitet einen anderen Weg, weil die Durch­
führung eines besonderen Genehmigungsverfah­
rens für den Güterfernverkehr eine erhebliche Be­
lastung der Verwaltungsbehörden darstellen und 
auch besonderen, österreichischen Verhältnissen 
(gelegentliche Tätigkeit von Nahv~rkehrsunter­
nehmern im Güterfernverkehr) nicht gerecht 
werden würde. Es soll vielmehr durch entspre­
chende abgabenrechtliche Maßnahmen dafür ge­
sorgt werden, daß ein unwirtschaftlicher Wett­
bewerb mit den Eisenbahnunternehmungen ver-

. mieden wird und die Eisenbahnen dadurch in 
die Lage versetz~ werden, das für die Gesamt­
wirtschaft unentbehrlime Werttarifsystem auf­
rechtzuerhalten. 

Hervorzuheben ist, daß der sogenannte "Werk­
verkehr" nach dem Entwurf meldepflichtig ist, 
um ein übergreifen des Werkverkehrs in die 
übrigen Verkehrssparten zu vermeiden. Der 
Werkverkehr ist im übrigen auch den entsprechen­
den steuerlichen Maßnahmen bei Durchführung 
von Fernbeförderungen unterworfen. 

Im einzelnen wird bemerkt: 
§ 1 setzt den Geltungsbereich des Gesetzes 

fest. 

§ 5, der die Beremtigung der Spediteure zur 
Durmführung von Güterbeförderungen regelt, 
lehnt sich - in Wahrung der erworbenen Rechte 
der Spediteure - an die Bestimmunge·n der 
Verordnung vom 31. März 1931, BGBl. Nr. 109, 
an. Für die sogenannten "Altspediteure" trifft 
§ 11 Abs. 2 eine besondere Regelung. 

§6 regelt die Voraussetzungen für die Ertei­
lung der Konzession. 

Zu § 7: Die Einführung einer Bewilligungs­
pflicht für die gewerbsmäßige Güterbeförderung 
durdl ausländische Unternehmungen nach und 
durch Österreich ist als Ausgangsbasis für 
zwischenstaatliche Verhandlungen erforderlich. 
Im übrigen sieht Abs. 5 vor, daß solche Beför­
derungen auch ohne eine derartige Bewilligung 
durchgeführt werden können, wenn dies wirt­
schaftliche Interessen österreichs rechtfertigen. 

§ 8 enthält die Umschreibung des vom Kon­
zessionszwang ausgenommenen Werkverkehrs, 
die sowohl für Beförderungen im Nahverkehr 
als auch im Fernverkehr gilt. Werkv.erkehr im 
Sinne des Abs. 1 liegt hiebei nur dann vor, wenn 
alle in den Z. 1 bis 3 aufgezählten Merkmale zu­
treffen. In Abs. 2 wird zum Ausdruck gebracht, 
daß als Werkverkehr nicht nur die überführung 
der Güter von und zu den stabilen Betriebs­
stätten des Unternehmens anzusehen ist, sondern: 
auch die Beförderung von Gütern von und zu 
jenen Orten, in denen nur eine vorübergehende 
gewerbliche Tätigkeit entfaltet wird. 

. § 9 enthält die Bestimmungen über die Melde­
pflicht für den Werkverkehr, die auch bei aus­
schließlicher Verrichtung von Beförderungs­
leistungen itn Nahverkehr besteht. 

§ 10 schreibt die Anwendung der Strafbestim­
mungen der Gewerbeordnung vor. 

§ 11 enthält Vorschriften hinsichtlich des über­
ganges bestehender Berechtigungen. Abs. 2 wahrt 
die von den sogenannten "Altspediteuren" im 
Sinne der Verordnung BGBl. Nr. 109/1931 tat­
sächlich a\J.sgeübten Rechte. 

§ 2 regelt den Anwendungsbereich 
werberechtlichen Bestimmungen. 

der ge- § 12 verfügt die Liquidierung des "österreichi-
schen Kraftwagenbetriebsverbandes". 

§ 3 setzt die Konzessionspflicht fest. Unter 
gewerbsmäßiger Beförder.ung von Gütern mit 
Kraftfahrzeugen ist hiebei sowohl die Durchfüh­
rung von Fernbeförderungen als von Beförderun­
gen im Nahverkehr zu verstehen. 

§ 4 enthält die Aufzählung der Ausnahmen 
von der Konzessionspflicht. Die unter Abs.2 an­
geführte Tätigkeit bildet, wenn sie gewerbsmäßig 
betrieben wird, den Gegenstand des gemäß § 1 a 
Abs. 1 lit. b Z. 31 Gewerbeordnung gebundenen 
Fuhrwerksgewerbes. 

§ 13 enthält Bestimmungen über das Inkraft­
treten des Bundesgesetzes sowie über die Auf­
hebung geltender Rechtsvorschriften. 

§ 14 enthält die Vollzugsklausel. Die Bestim­
mung, wonach in Angelegenheiten des Güternah­
verkehrs das Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Verkehr und verstaatlichte Be­
triebe nicht herzustellen ist, beruht auf § 2 Abs. 2 
letzter Satz des Bundesgesetzes vom 25. Juli 1946, 
BGBI. Nr. 120, über die Besorgung der Geschäfte 
der Obersten Bundesverwaltung. 
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